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RS OGH 1921/6/7 2Ob333/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1921

Norm

ABGB §1059

Rechtssatz

Ein mit Überschreitung der gesetzlichen Höchstpreise abgeschlossener Kaufvertrag ist, sofern die betre7enden

Vorschriften nicht etwas anderes besagen, nicht zur Gänze nichtig, sondern nur hinsichtlich des den Höchstpreis

übersteigenden Teiles des Kaufpreises.
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